
Im Gegensatz hierzu ist die 
Rechtslage hinsichtlich der 
Zahlungsverpflichtung des 
Kunden gegenüber dem Ver-
mieter eindeutig. Wurde mit 
dem Kunden der Unfaller-
satztarif vereinbart, muss er 
die nicht von der Haftpflicht 
erstatteten Mietwagenkosten 
nicht bezahlen.  Es sei denn, 
der Kunde ist  unmissver-
ständlich darauf hingewiesen 
worden, dass die (gegneri-
sche) Haftpflichtversicherung 
den angebotenen Tarif mög-
licherweise nicht in vollem 
Umfang erstattet. 

Einfache Regelung
Wichtig für die Mietwagen-
praxis ist dabei zu wissen, 
dass der Bundesgerichtshof 
keine Aufklärung hinsichtlich 
der Höhe und Kalkulation 
des  Mietzinses verlangt. Es 
ist lediglich darauf hinzuwei-
sen, dass die Haftpflichtversi-
cherung eventuell nicht den 
vollen Betrag erstattet. Aus 
welchem Grund auch immer. 

Das ist eine erfreulich einfach 
zu handhabende Regelung.
Zwei Tipps für die alltägliche 
Arbeit: Lassen Sie sich sicher-
heitshalber den Erstattungs-
anspruch ihres Kunden hin-
sichtlich der Mietwagenkosten 
abtreten. Sie können dann  
direkt mit der Haftpflichtversi-
cherung verhandeln. Darüber 
hinaus muss ihr Kunde auf die 
Möglichkeit, dass die gegneri-
sche Haftpflicht nicht vollstän-
dig bezahlt und er diesem Fall 
selbst zahlungspflichtig bleibt, 
hingewiesen werden. Der 
Hinweis sollte vom Kunden 
unterschrieben werden. Sie 
können dann vom Kunden den 
Differenzbetrag verlangen. Sie 
müssen aber nicht.

Der Unfallersatztarif 
wurde als Schadens-
position bereits 1996 
höchstrichterlich 

anerkannt. Ein hartes Ringen 
zwischen der Versicherungs-
branche und der Mietwagen-
wirtschaft beschäftigt seitdem 
die Zivilgerichte, denn der Un-
fallersatztarif liegt  bis zu 500 
Prozent über dem Selbstzah-
lertarif. 
Im Jahre 2004 hat der Bundes-
gerichtshof die Erstattungsfä-
higkeit des Unfallersatztarifes 
eingeschränkt. Der Geschä-
digte bekommt den Unfaller-
satztarif nur erstattet, wenn 
der Tarif 1. objektiv betriebs-
wirtschaftlich gerechtfertigt 
war oder 2. dem Geschädig-
ten ein günstiger Normaltarif 
nicht zugänglich war. 
Das Bundesgericht hat da
rauf hingewiesen, dass eine 
vollständige Aufdeckung der 
Kalkulation von der Werkstatt 
oder dem Mietwagenunter-
nehmen nicht verlangt wer-
den kann. Völlig ausreichend 

ist die Überprüfung des Un-
fallersatztarifes dahingehend, 
ob spezifische Leistungen bei 
der Vermietung an den Unfall-
geschädigten einen Mehrpreis 
rechtfertigen. Der Unfaller-
satztarif ist nicht zu erstatten, 
wenn dem Kunden der Selbst-
zahlertarif zugänglich war. 

Den Kunden aufklären
Damit die Werkstatt direkt mit 
dem Haftpflichtversicherer ver
handeln darf, ist es wichtig, 
dass sie sich den Schadens-
ersatzanspruch des Kunden 
gegen den Versicherer zu 
Sicherungszwecken abtreten 
lässt. Die Streitfragen werden 
dann nicht auf dem Rücken 
der Kundschaft ausgetragen.

Zwischen Baum und Borke
Versicherungen contra Autovermieter und die Werkstatt mitten-
drin: Aktuelle Rechtssprechung zum Unfallersatztarif
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MANN+Hummel

Ran an die frische Luft!

Der Winter steht vor 
der Tür und so man-
cher Kunde wünscht, 
dass sein Fahrzeug 

„winterfest“ gemacht wird. 
Neben den Serviceintervallen 
bietet sich jetzt ein Innenraum-
filterwechsel und damit ein 
Umsatzplus für Sie an.
Dazu muss Ihr Kunde wissen, 
dass in seinem Fahrzeug se
rienmäßig ein Innenraumfilter 
verbaut ist und dass dieser 

nach etwa 15.000 km oder 
einmal im Jahr ausgetauscht 
werden muss.
Gerade im Herbst ist ein 
Wechsel sinnvoll, denn 
über den Sommer schütz-
te der Innenraumfilter von  
MANN-FILTER die Insassen 
verstärkt vor Schadstoffen wie 
Pollen, Feinstaub und Ozon 
sowie vor unangenehmen 
Gerüchen (Kombifilter adsotop®). 
Zeigen Sie Ihren Kunden doch 

Jetzt auf den Winter vorbereiten und Innenraumfilter wechseln

einmal einen alten, verbrauch-
ten Innenraumfilter. Es wird 
dann schnell klar, dass ein neu-
er Innenraumfilter eine wirklich 
sinnvolle Investition ist.

Leistungsfähiger Filter
Wird ein minderwertiger Filter 
eingesetzt, können über das 
Gebläse Schadstoffe, Partikel 
und Schadgase in den Innen-
raum gelangen. Eine schwa-
che Gebläseleistung, beschla-
gene Scheiben, ein muffiger 
Innenraum und ein erhöhtes 
Maß an Konzentrationsschwä-
che können dann die Folgen 
sein. Dies gilt auch bei einem 
nicht rechtzeitigen Wechsel 
eines zugesetzten Filters. Bei 
Fahrzeugen mit Klimaanla-
ge kommt es darüber hinaus 
noch zur Verschmutzung des 
Verdampfers.
Die Innenraumfilter von 
MANN-FILTER halten Pol-
len, Staub, Ruß und andere 
Feststoffe zurück. Ihr Vorteil 
liegt in der Leistungsfähigkeit 
des Filtermediums, das eine 
extrem hohe Partikelabschei-
dung bei geringem Druckver-
lust gewährleistet.

Innenraumfilter schützen vor Schadstoffen, beschlagenen Scheiben 
und unangenehmen Gerüchen im Fahrzeuginnenraum.

Damit ein Unfallersatzwagen nicht zum Bremser in der Kundenbe-
ziehung wird, sollte die Werkstatt aktuelle Urteile kennen. 

Eberspächer

Kleinster Kat – größte Vorteile
Steuervorteile und freie Fahrt in Umweltzonen auch für ältere Fahrzeuge 
durch einfache und kostengünstige Nachrüstung eines Mini-Kats 

Voraussichtlich ab 
dem 1. Januar 2008 
werden in Berlin 
sogenannnte Um-

weltzonen eingerichtet, die 
nur von Fahrzeugen mit ent-
sprechender Plakette befahren 
werden dürfen. Da auch andere 
Städte Umweltzonen einrichten 
werden, müssen Halter älterer 
Fahrzeuge diese mit Partikelfil-
tern nachrüsten, um ihr Auto 
weiterhin uneingeschränkt nut-
zen zu können.

Mini-Kat für Euro 0 und 1
Gerade für ältere Diesel- und 
Benzin-Fahrzeuge stellt der 
Mini-Kat eine attraktive Lösung 
dar. Durch den Steuervorteil 
aufgrund der Einstufung in 
eine bessere Schadstoffklasse 
amortisiert sich die Nachrüs
tung nach ungefähr einem Jahr. 
Zudem erhalten mit Mini-Kat 
ausgerüstete Fahrzeuge eine 

Plakette, um bestimmte Um-
weltzonen befahren zu dürfen. 
Welche Plakette mit welcher 
Nachrüstlösung erreichbar ist, 
zeigt die Grafik.
Die ad-AUTO DIENSTE haben 
Zugriff auf ein umfassendes 

Nachrüstprogramm von Ebers-
pächer und Oberland Mangold. 
Zudem können bei Eberspä-
cher und über den Großhandel 
Werbematerialien, Poster und 
Vorlagen für Kundenbriefe an-
gefordert werden.
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EPR  
Eberspächer

Oberland Mangold Eberspächer

Partikel  
Reduktion

Partikel Kat Mini-Kat 
Benzin

Mini-Kat 
Diesel

Oxi-Kat upgrade Kats

Bj ab 97/98  
ca. 3 Mio Kfz

Bj ab 1995
ca. 1,2 Mio 

Kfz

Bj ab 1990
ca. 8 Mio Kfz

Bj 1985-96
ca. 1 Mio 

Kfz

Bj 1985-99
ca. 0,9 Mio 

Kfz

Bj ab 1985 für 
viele deutsche 

Fahrzeuge

Steuervorteil 330 € keine 
Strafsteuer

Steuer-Reduzierung um 50% durch upgrade von  
EURO 0 und 1 auf EURO 2 bzw. D 3 

(Steuersatz Benziner: alt 15,13 € und neu 7,36 € bzw. 6,75 € 
Steuersatz Diesel: alt 27,35 € und neu 16,05 €)

Wertsteigerung bei Wiederverkauf und freie Fahrt mit Plakette

24 43 4 23 4




